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. Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich

Diese Studien- und Prufungsordnung regelt Studium und Prufungen im Masterstudi-
engang Economics an der Universitat Konstanz.

§ 2 Akademischer Grad

Aufgrund der bestandenen Masterprufung wird der akademische Grad ,Master of Sci-
ence” (abgekurzt: M.Sc.) verliehen

§ 3 Aufbau des Studiengangs, Regelstudienzeit, Studienumfang, ECTS-Credits
(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums betragt vier Semester.

(2) Es handelt sich um einen konsekutiven Studiengang der auf dem Bachelorstudien-
gang Wirtschaftswissenschaften aufbaut.

(3) Das Lehrangebot des Masterstudiengangs ist in Module bestehend aus Lehrver-
anstaltungen und Seminaren gegliedert. Eine Aufstellung der Module findet sich in
der Anlage, die Bestandteil dieser Prufungsordnung ist. Grundsatzlich erstreckt
sich das Lehrangebot Uber die ersten drei Semester, wahrend das vierte Semester
der Anfertigung der Masterarbeit dient.

(4) Im ersten Semester ist vorgesehen, dass alle Studierenden die drei Module des
Pflichtgebietes ,Quantitative Economics®: ,Advanced econometrics®, ,Advanced
macroeconomics |“ und ,Advanced microeconomics I” (jeweils 10 ECTS-Credits)
belegen.

(5) Der Masterstudiengang umfasst folgende funf Wahlgebiete:
(1) ,Econometrics and Applied Economics®
(2) ,International Financial Economics®
(3) ,Macroeconomics and International Economics*
(4) ,Microeconomics and Decision Making*
(5) ,Public Economics®.
(6) Der Masterstudiengang ist in zwei Studienrichtungen unterteilt:
1. Studienrichtung 1: Spezialisierungsrichtung
2. Studienrichtung 2: Allgemeine Richtung

Es kann nur eine Studienrichtung gewahlt werden. Die Wahl der Studienrichtung
erfolgt durch die Wahl der Module, die fur die Studienrichtung bzw. Spezialisie-
rungsrichtung erforderlich sind und muss bei der Anmeldung zur Masterarbeit
endgultig bestatigt werden. Ein Wechsel der Studienrichtung oder der Speziali-
sierung ist moglich unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Leistungen fir
die neue Studienrichtung bzw. Spezialisierung anerkannt werden kénnen.

(7) Die Studienrichtung 1 ermdglicht eine Spezialisierung in einem der Wahlgebiete
gemal § 3 Abs. 5. Im zweiten und dritten Semester sind jeweils Module bestehend
aus Lehrveranstaltungen von insgesamt 24 ECTS-Credits und einem Seminar a 6
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ECTS-Credits aus den Wahlgebieten gemal § 3 Abs. 5 zu belegen. Fur die Spezi-
alisierung sind die zwei Pflichtmodule, zwei Wahlpflichtmodule und ein Seminar
des Wahlgebietes gemal’ § 3 Abs. 5 zu belegen. Ferner muss die Masterarbeit ein
Thema aus diesem Wahlgebiet behandeln. FUr die Masterarbeit, welche im vierten
Semester anzufertigen ist, werden 30 ECTS-Credits vergeben. (Vgl. Anhang 1).

(8) In der Studienrichtung 2 belegen Studierende im zweiten und dritten Semester je-
weils frei wahlbare Module bestehend aus Lehrveranstaltungen von insgesamt 24
ECTS-Credits und einem Seminar a 6 ECTS-Credits aus den Wahlgebieten gemalf}
§ 3 Abs. 5. Fur die Masterarbeit, welche im vierten Semester anzufertigen ist, wer-
den 30 ECTS-Credits vergeben. (Vgl. Anhang 2).

(9) Im Rahmen des Masterstudiums wird ein Auslandssemester (vorzugsweise im 3.
Semester) ausdrucklich empfohlen. Eine berufspraktische Tatigkeit im Umfang von
zwei Monaten wird empfohlen.

(10) Es besteht die Mdglichkeit, sich fur eine Double-Degree-Option zu bewerben.
Die Teilnahmebedingungen, und das Bewerbungsverfahren des jeweiligen Double-
Degree-Programms sind in separaten Kooperationsabkommen zwischen der Uni-
versitat Konstanz und der betreffenden auslandischen Partnerhochschule geregelt.
Die Studieninhalte und besonderen Prufungsbestimmungen dieser Programme er-
geben sich aus §§ 23 und 26 Abs. 14 und Anhang 3 dieser Prufungsordnung. Dou-
ble-Degree-Optionen werden in Kooperation mit folgenden Universitaten angebo-
ten:

- Universitat Essex, Department of Economics, GroRRbritannien
MSc im Abkommen:

- ‘Economics’
- ,Economics and Econometrics’
- Master of Research (MRes) Economics
- Universitat Nottingham, School of Economics, Grol3britannien
MSc im Abkommen:

- ‘Economics’,

- ,Economics and Econometrics’,

- .Economics and International Economics’,
- ,Economics and Development Economics’,
- ‘Economics and Financial Economics’

- ‘Behavioural Economics’

- Universitat Rom “Tor Vergata”, Department of Economics and Finance, Ital-
ien:

MSc Economics

- Universitat Aix-Marseille, Aix-Marseille School of Economics, Frankreich:
Master Economics

- Universitat Florenz, School of Economics and Management, ltalien:
MSc Finance and Risk Management
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(11)  In Pflicht- und Wahlpflichtmodulen werden Kernkompetenzen des Fachs vermit-
telt. Pflichtveranstaltungen sind Modulteile bzw. Module, die Kernkompetenzen des
Fachs vermitteln, die nur in der konkret ausgewiesenen Lehrveranstaltung erwor-
ben werden konnen. In Wahlpflichtmodulen kann zwischen mehreren Lehrveran-
staltungen gewanhlt werden. Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie aus diesen Kom-
ponenten zusammengesetzte Module mussen erfolgreich abgeschlossen werden;
die Wiederholung von Prufungsleistungen in diesen Modulen und Bereichen ist in
§ 21 geregelt.

(12) Der Arbeitsaufwand fur die Absolvierung der Module ist mittels des European
Credit Transfer Systems (ECTS) abgebildet. Ein ECTS-Credit entspricht einem
Zeitaufwand von durchschnittlich 30 Stunden. Der Studiengang hat einen Gesamt-
umfang von 120 ECTS-Credits.

(13) ECTS-Credits sind nur dann zu vergeben, wenn die fur die jeweilige Veranstal-
tung bzw. das jeweilige Modul erforderlichen studienbegleitenden Leistungen er-
folgreich erbracht wurden. Eine Doppelanrechnung derselben Leistung fur mehrere
Module innerhalb desselben Studiengangs ist ausgeschlossen.

(14) Die angegebenen ECTS-Credits fur Module sind jeweils Mindestvorgaben. Die
Module in den Wahlgebieten gemafl} Abs. 5 dirfen um insgesamt maximal 6 ECTS-
Credits Uberschritten werden.

§ 4 Aufbau der Priifungen, Prufungsfristen

(1) Die Masterprufung setzt sich zusammen aus den studienbegleitenden Prifungs-
und Studienleistungen in den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen sowie einem Ab-
schlussmodul mit der Masterarbeit gemaf § 26.

(2) Fur den Studiengang MSc Economics sind bis zum Ende des zweiten Semesters
studienbegleitende Prifungsleistungen im Umfang von mindestens 30 ECTS-Cre-
dits, davon mindestens zwei der drei Pflichtmodule aus dem Gebiet ,Quantitative
Economics®, erfolgreich zu absolvieren. Andernfalls erlischt der Prifungsanspruch,
es seidenn, die oder der Studierende hat die Fristuberschreitung nicht zu vertreten.
Zudem kann zur Vermeidung einer unbilligen Harte der Prufungsausschuss der
Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine Fristverlangerung um ein Jahr gewahren.
Die Fristverlangerung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Kandidatin bzw. des Kan-
didaten, die oder der die Grunde fur eine unbillige Harte substantiiert darlegen
muss. Der Antrag auf Fristverlangerung muss spatestens zwei Monate nach Be-
kanntwerden der Fristuberschreitung eingereicht werden. Wird die Antragsfrist von
zwei Monaten nicht eingehalten ist das Fristversaumnis nur unschadlich, wenn es
von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten ist, andernfalls erlischt der Pru-
fungsanspruch. Eine abweichende Regelung fur Studierende in der Double Degree
Option mit der Universitat Florenz ist in § 23 Abs. 3 geregelt.
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(3) Haben Studierende eine Prufung nicht fristgerecht abgelegt und diese Fristlber-
schreitung nicht zu vertreten, gewahrt der Standige Prufungsausschuss auf schrift-
lichen Antrag unter Vorlage der entsprechenden Nachweise eine Verlangerung der
Frist, innerhalb derer die Prufung abzulegen ist. Bei der Verlangerung von Bear-
beitungsfristen fir Abschlussarbeiten gelten besondere Regelungen, vgl. § 26 Abs.
8.

§ 5 Prufungsverwaltung

Die Prufungsverwaltung erfolgt mithilfe von Datenbanksystemen und Web-Applikatio-
nen. Studierende sind verpflichtet, sich regelmalig und bei aktuellem Anlass uber die
ihr Prafungsrechtsverhaltnis und ihren Studierendenstatus betreffenden Daten und
Mitteilungen zu informieren. Eventuelle Versaumnisse der Studierenden gehen zu ih-
ren Lasten.

§ 6 Standiger Prufungsausschuss (StPA)

(1) Der Standige Prufungsausschuss ist fur die ordnungsgemafe Durchfuhrung der
Prufungsverfahren verantwortlich. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der
Prifungsordnung eingehalten werden. Er entscheidet in Prafungsverfahren Gber
Antrage und behandelt Widerspruche. Er kann ihm zugewiesene Aufgaben der
oder dem Vorsitzenden Ubertragen und Entscheidungen im Umlaufverfahren tref-
fen.

(2) Der Standige Prifungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: mit Stimmrecht:
vier Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer, ein akademische Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter; beratend: zwei Studierende, die Sekretarin oder der Sekre-
tar des Standigen Prufungsausschusses.

(3) Die fir den jeweiligen Studiengang zustandige Studienkommission bestellt fur die
Dauer von zwei Jahren die Mitglieder des Standigen Prufungsausschusses. Die
Amtszeit der studentischen Mitglieder dauert ein Jahr.

Der Studiendekan oder die Studiendekanin Ubernimmt den Vorsitz, es sei denn
der StPA bestimmt eine andere Vorsitzende oder einen anderen Vorsitzenden.

(4) Fur die stimmberechtigten Mitglieder sollen Stellvertretungen bestellt werden, die
im Fall der Verhinderung oder Befangenheit tatig werden.

(5) Der Standige Priufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(6) Fur Prifungsteile im Rahmen dieser Prufungsordnung, die ein anderes Fach be-
treffen, werden, soweit fachliche Inhalte betroffen sind, die erforderlichen Entschei-
dungen im Einvernehmen zwischen dem jeweils fur den Studiengang zustandigen
Standigen Prufungsausschuss und dem zustandigen Prufungsausschuss fur das
andere Fach getroffen.

(7) Die Mitglieder des Standigen Prufungsausschusses haben das Recht, der Ab-
nahme von Prifungen beizuwohnen.

(8) Die Mitglieder des Standigen Prufungsausschusses sowie die Pruferinnen und Pru-
fer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst
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stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten.

§ 7 Pruferinnen und Prifer, Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Der Standige Prufungsausschuss bestellt die Pruferinnen und Prufer fur die Mas-

terarbeit. Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden Ubertragen.

(2) Fur die Ausgabe von Themen von Masterarbeiten sowie die Betreuung und Bewer-

tung von solchen Arbeiten kdnnen nur Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rer, Privatdozentinnen oder Privatdozenten oder akademische Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter der Universitat Konstanz, denen die Prufungsbefugnis nach § 52
Abs. 1 Satz 6 LHG ubertragen wurde, bestellt werden. Lehrbeauftragte durfen als
Betreuerinnen oder Betreuer und Pruferinnen oder Prufer von Abschlussarbeiten
nur bestellt werden, wenn Prufungsberechtigte nach Satz 1 nicht in ausreichender
Zahl zur Verflgung stehen. Mindestens eine Priferin oder ein Prifer muss haupt-
amtlich am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften tatig sein.

(3) Priferinnen oder Prufer der studienbegleitenden Prifungsleistungen sind in der

(4)

(1)

Regel die Leiterinnen oder Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltungen.

Mundliche Prifungen werden entweder von einer Priferin oder einem Prifer und
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder von zwei Priferinnen oder Prifern ab-
genommen. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer bei einer Prifung darf nur bestellt
werden, wer eine Master- oder Diplomprufung in dem jeweils fur die Prafung rele-
vanten Fachgebiet oder eine mindestens gleichwertige Prifung abgelegt hat.

§ 8 Anerkennung von Studien- und Priifungsleistungen

Studien- und Prufungsleistungen, die in Studiengangen an anderen staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepub-
lik Deutschland oder in Studiengangen an auslandischen staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden (unter Anrechnung der
an der Universitat Konstanz fur die betreffende Leistung nach dieser Prifungsord-
nung zu vergebenden ECTS-Credits) auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen be-
steht, die ersetzt werden. Kein wesentlicher Unterschied besteht, wenn Inhalte,
Lernziele und Prifungen den Anforderungen des jeweiligen Masterstudiengangs
der Universitat Konstanz weitgehend entsprechen. Bei der Anrechnung sind die
Prafungsfristen der vorliegenden Prufungsordnung zu beachten.

Bei der Anerkennung von Studien- und Prufungsleistungen, die auflerhalb
Deutschlands erbracht wurden, sind die Empfehlungen der Kultusministerkonfe-
renz (Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen) und die Aquivalenzabkom-
men der Bundesrepublik Deutschland sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten.

Die Anerkennung einer an einer anderen Hochschule oder in einem anderen Stu-
diengang erbrachten Leistung als Masterarbeit ist ausgeschlossen. Fur Studie-
rende, die an einem Double-Degree-Programm teilnehmen, gelten hiervon abwei-
chend fur die Abschlussarbeit gesonderte Bestimmungen, vgl. §§ 23 und 26 Abs.
14.
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Werden Studien- und Prifungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die
Notensysteme vergleichbar sind, zu tbernehmen und in die Berechnung der Mo-
dulnoten und der Gesamtnote einzubeziehen. Unbenotete Leistungen, die an ei-
ner anderen Hochschule erbracht wurden und gemaf Absatz 1 als benotete Leis-
tung anerkannt werden, werden mit der Note 4,0 (,ausreichend®) in die Berech-
nung der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk ,bestanden” aufgenommen und ggf. die Leistung mit 4,0 (,ausreichend®)
in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Eine Kennzeichnung der Aner-
kennung im Zeugnis ist zulassig.

Die oder der Studierende hat mit dem Antrag die fur die Anerkennung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absatze 1
oder 2 besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Wurden die betreffenden
Leistungen vor Aufnahme des Studiums im jetzigen Studiengang an der Universi-
tat Konstanz erbracht, ist der Antrag auf Anerkennung in der Regel spatestens bis
zum Ende des Semesters zu stellen, in dem das Studium an der Universitat Kon-
stanz aufgenommen wird. Wird die Anerkennung von wahrend des Studiums im
Ausland erbrachten Leistungen beantragt, muss der entsprechende Antrag inner-
halb von sechs Monaten nach Abschluss des Auslandsaufenthalts gestellt werden.

Entscheidungen nach Absatz 1 bis 5 trifft der gem. § 6 zustandige Prifungsaus-
schuss oder eine von ihm bestellte Person im Zusammenwirken mit den jeweiligen
Fachvertreterinnen und Fachvertretern.

Prifungs- und Studienleistungen, die Bestandteil einer Bachelorprifung waren,
die Voraussetzung fur den Zugang zum Masterstudiengang ist, kdnnen nicht als
Leistungen im betreffenden Masterstudium anerkannt werden; sie mussen im
Masterstudium ggf. jedoch nicht wiederholt, sondern knnen durch gleichwertige
alternative Leistungen nach Absprache mit dem zustandigen Prifungsausschuss
oder einer von ihm beauftragten Person ersetzt werden; hiervon ausgenommen
sind in einem vierjahrigen Bachelorstudiengang an einer anderen Hochschule er-
brachte Leistungen, die an der Universitat Konstanz erst im Masterstudium absol-
viert werden; diese kdnnen nach Maligabe von Abs. 1 anerkannt werden.

Wenn Studierende nach §13 Abs. 8 Masterleistungen bereits im Bachelor vorzie-
hen, werden bestandene sowie nicht-bestandene Prifungsleistungen fur den Mas-
ter Economics angerechnet und fuhren, wenn keine weitere Wiederholung einer
nicht bestandenen Prifung mehr maéglich ist, zum Verlust des Prifungsanspruchs
fur den Masterstudiengang Economics.

§ 9 Anerkennung von auBerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistungen

(1)

Aulerhalb des Hochschulsystems erbrachte Leistungen werden als Studien- und
Prufungsleistungen gewertet, wenn

- die dabei erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten den Studien- und Prifungs-
leistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind,

- die zum Zeitpunkt der Anrechnung die flr den Hochschulzugang geltenden Vo-
raussetzungen erflllt sind und

- die Institution, in der die Kenntnisse und Fahigkeiten erworben wurden, Gber ein
Qualitatssicherungssystem verfugt.
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Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit ist eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, sofern hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht. Kein wesentli-
cher Unterschied besteht, wenn die auRerhalb des Hochschulsystems erworbenen
Kenntnisse und Fahigkeiten den Inhalten, Lernzielen und Anforderungen der ent-
sprechenden Leistung im Studiengang an der Universitat Konstanz weitgehend
entsprechen.

Ist die Gleichwertigkeit der auRerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistun-
gen nicht feststellbar, kann eine Einstufungsprufung angesetzt werden.

FUr die Anerkennung von aullerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistun-
gen gilt eine Obergrenze von insgesamt 4 ECTS-Credits.

Die Entscheidung Uber die Anerkennung sowie Uber die Erforderlichkeit und Ge-
staltung einer Einstufungsprafung trifft der Standige Prufungsausschuss oder eine
von ihm bestellte Person.

§ 10 Versaumnis, Rucktritt, Tauschung, OrdnungsverstoR

Eine Prufungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet, wenn die oder
der Studierende ohne rechtzeitige Angabe triftiger Grinde zur Prufung nicht er-
scheint oder wenn nach Beginn der Prifung ein Rucktritt von der Prifung ohne
Angabe triftiger Griinde erfolgt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prifungsleis-
tung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird, es sei denn,
die oder der Studierende hat die Fristliiberschreitung nicht zu vertreten.

Der fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachte Grund muss dem
Standigen Prufungsausschuss unverzuglich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-
den. Bei Krankheit ist ein arztliches Attest unter Verwendung des entsprechenden
Vordrucks des Zentralen Prifungsamtes vorzulegen, das die fur die Beurteilung
der Prifungsunfahigkeit ndtigen medizinischen Befundtatsachen (Symptome) ent-
halt. In Zweifelsfallen kann ein Attest von einer Arztin oder einem Arzt verlangt wer-
den, die oder der von der Hochschule benannt wurde. Wird der Grund anerkannt,
so hat sich die oder der Studierende in der Regel zum nachstmdglichen Prifungs-
termin erneut der Prufung zu unterziehen.

(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prufungs- oder Studienleistung durch

Tauschung (z.B. Plagiat) oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beein-
flussen, gilt die betreffende Prufungs- bzw. Studienleistung als mit ,nicht ausrei-
chend® (5,0) bewertet. Studierende, die sich eines Verstolies gegen die Ordnung
der Prufung schuldig gemacht haben, kdnnen von der Pruferin oder dem Prufer
oder den Aufsichtfihrenden von der Fortsetzung der Prufungsleistung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prufungsleistung als nicht
bestanden. In wiederholten oder besonders schwerwiegenden Tauschungsfallen
kann der zustandige Prufungsausschuss Studierende von der Wiederholungspru-
fung ausschlieBen mit der Folge des endgultigen Verlustes des Prufungsan-
spruchs. Wird die Tauschung erst nach Bekanntgabe der Bewertung einer Leistung
festgestellt, gelten die Satze 1 und 4 entsprechend.
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(4) Belastende Entscheidungen des Standigen Priufungsausschusses sind der oder
dem Studierenden unverzuglich mitzuteilen, schriftlich zu begrinden und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung des Standigen Pri-
fungsausschusses ist der oder dem Studierenden Gelegenheit zu geben, sich zu
auldern.

§ 11 Nachteilsausgleich und Verlangerung von Priifungsfristen

(1) Bei Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder prifungsunabhangigen lan-
ger andauernden gesundheitlichen Beeintrachtigungen von Studierenden, die die
Erbringung von Prifungs- oder Studienleistungen erschweren, kann der Standige
Prufungsausschuss (StPA) auf schriftichen Antrag angemessene Malinahmen
zum Ausgleich der gesundheitlichen Beeintrachtigungen treffen (Nachteilsaus-
gleich). Ein Nachteilsausgleich darf nur erfolgen, wenn die Beschwerden, Beein-
trachtigungen oder die Behinderung zulassen, dass — in anderer Form oder Frist —
der Nachweis der in der betreffenden Prufung geforderten Kompetenzen maoglich
ist. Als AusgleichsmalRnahmen kdnnen bei schriftlichen Prifungen insbesondere
die Bearbeitungszeit angemessen verlangert, Ruhepausen, die nicht auf die Bear-
beitungszeit angerechnet werden, gewahrt oder personliche oder sachliche Hilfs-
mittel zugelassen werden. Antrage auf Nachteilsausgleich sind moglichst frih, spa-
testens jedoch in der Regel einen Monat vor der jeweiligen Prifung an den StPA
zu stellen. Die Beeintrachtigung ist von der oder dem Studierenden darzulegen und
durch ein arztliches Attest, das die fur die Beurteilung nétigen medizinischen Be-
fundtatsachen enthalten muss, nachzuweisen. Das arztliche Attest sollte moglichst
geeignete Vorschlage fur den Nachteilsausgleich enthalten.

(2) Im Ubrigen wird auf die Méglichkeit hingewiesen, sich gegebenenfalls vom Studium
beurlauben zu lassen. Mogliche Beurlaubungsgrinde, das Verfahren sowie die
Rechtsfolgen sind in § 12 der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZImmO)
geregelt.

(3) Wurde eine Schwangerschaft angezeigt, wird eine Erklarung der Studentin einge-
holt, ob die Prufungs- oder Studienleistung abgelegt bzw. fortgesetzt wird. Die Mut-
terschutzfristen nach dem jeweils gliltigen Gesetz zum Schutz der erwerbstatigen
Mutter (MuSchG) sind zu berucksichtigen. Wenn sie von der Studentin in Anspruch
genommen werden, unterbrechen die Mutterschutzfristen jede Frist nach dieser
Prufungsordnung; die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerech-
net.

(4) Gleichfalls sind die Fristen fur die Elternzeit nach Maligabe des jeweils gultigen
Gesetzes uber die Gewahrung von Elterngeld und Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu
berlcksichtigen. Studierende mussen bis spatestens vier Wochen vor dem Zeit-
punkt, von dem ab sie die Elternzeit antreten wollen, dem Standigen Prifungsaus-
schuss unter Beifugung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, far wel-
chen Zeitraum oder fur welche Zeitraume sie die Elternzeit in Anspruch nehmen
wollen. Der Standige Prufungsausschuss hat zu prifen, ob die gesetzlichen Vo-
raussetzungen vorliegen, die bei Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern einen An-
spruch auf Elternzeit nach dem BEEG auslésen wirden, und teilt der oder dem
Studierenden das Ergebnis sowie ggf. die neu festgesetzten Prifungsfristen unver-
zuglich mit. Die Bearbeitungsfrist der schriftlichen Arbeit der Abschlussprufung
kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Das gestellte Thema gilt in
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diesem Fall als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhalt die oder der Stu-
dierende ein neues Thema.

(5) Studierende, die Uber Abs. 4 hinausgehende Familienpflichten in Bezug auf Kinder
oder pflegebedurftige Angehodrige im Sinne des Pflegezeitgesetzes wahrzunehmen
haben, kdnnen ebenfalls die Verlangerung von Prifungsfristen beim Standigen
Prufungsausschuss (StPA) beantragen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nach-
weise beizufuigen. Absatz 4 Satze 4 bis 6 gelten entsprechend.

(6) Abs. 5 gilt entsprechend fur Studierende, die als gewahltes Mitglied in gesetzlich
vorgesehenen Gremien oder satzungsmafigen Organen der Universitat, der Ver-
fassten Studierendenschaft oder dem Studierendenwerk wahrend mindestens ei-
nes Jahres tatig sind, fur Antrage auf Verlangerung von Prifungsfristen um maxi-
mal ein Jahr.

(7) Weitere Verlangerungen von Prufungsfristen kdnnen nach §§ 4 Abs. 3, 26 Abs. 8,
beantragt und in begrindeten Fallen nach MalRgabe der jeweiligen Bestimmungen
gewahrt werden.

(8) Wird ein Antrag auf Nachteilsausgleich oder auf Verlangerung von Prufungsfristen
vom StPA ganz oder teilweise abgelehnt, ist die Entscheidung schriftlich zu be-
grunden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 12 Lehr- und Priifungssprachen
(1) Lehrveranstaltungen werden in der Regel in englischer Sprache abgehalten.

(2) Studien- und Prifungsleistungen werden in der Regel in englischer Sprache er-
bracht.

Il Studienbegleitende Priufungs- und Studienleistungen

§ 13 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Priifungs- und Stu-
dienleistungen

(1) Zu den studienbegleitenden Priufungsleistungen missen sich die Studierenden in
der bekanntgegebenen Form anmelden. Die Anmeldungen erfolgen durch die Stu-
dierenden mithilfe von Datenbanksystemen und Web-Applikationen. In Seminaren
mit einem Platzvergabeverfahren wird mit der Anmeldung der Prufungsleistung
automatisch verbindlich die Platzvergabe durchgeflhrt.

(2) Die Prufungstermine und Anmeldefristen (Ausschlussfrist) werden bekanntgege-
ben. In jedem Semester werden in der Regel fur die studienbegleitenden Prifungs-
leistungen jeweils zwei Prufungstermine fur schriftliche Prafungen (Klausuren) an-
geboten, von denen der erste am Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semes-
ters liegt und der zweite knapp vor oder zu Beginn der Vorlesungszeit des folgen-
den Semesters. Dies gilt nicht fur Studien- und Prifungsleistungen, die wahrend
der Vorlesungszeit nach Maligabe der Lehrveranstaltungsleitung abzulegen sind.
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(3) Mit der Anmeldung zu einer studienbegleitenden Prifungsleistung wird automa-
tisch die Zulassung zu der betreffenden studienbegleitenden Prufungsleistung be-
antragt.

(4) Die Zulassung zu studienbegleitenden Prufungsleistungen durch vom zustandigen
Prifungsausschuss Beauftragte erfolgt, wenn kein Zulassungshindernis nach Abs.
5 besteht und gegebenenfalls zusatzliche Voraussetzungen gemald Abs. 6 erfullt
werden. Falls Zulassungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Anmeldung noch
nicht vorliegen, kann die Zulassung unter Vorbehalt erteilt werden.

(5) Die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prifungsleistung kann vom zu-stan-
digen Prufungsausschuss oder durch von ihm Beauftragte widerrufen werden,
wenn zum Zeitpunkt der Erbringung der Prifungsleistung keine Immatrikulation
mehr im betreffenden Studiengang besteht, der Prifungsanspruch im betreffen-
den Studiengang erloschen ist, eine fachspezifische oder veranstaltungsspezifi-
sche Zulassungsvoraussetzung nicht erfullt ist oder aufgrund einer Beurlaubung
nach § 12 Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZImmO) der Universitat
keine Berechtigung zur Teilnahme an der Prifung besteht.

(6) Zusatzliche Voraussetzungen fir das Erbringen einer studienbegleitenden Pru-
fungsleistung oder fur den Erwerb von ECTS-Credits in einem Modul bzw. Modul-
teil werden zu Beginn der Lehrveranstaltung schriftlich oder elektronisch bekannt
gegeben. Voraussetzung kann zum Beispiel die erfolgreiche Teilnahme an Ubun-
gen oder die regelmaRige Teilnahme an der Lehrveranstaltung sein.

(7) Wird eine Prufungsleistung ohne Anmeldung absolviert, so wird die Prifung unab-
hangig vom Resultat als ungultig betrachtet und nicht als Versuch gewertet.

(8) Auch fur Studienleistungen ist eine Anmeldung erforderlich. In Lehrveranstaltun-
gen, in denen eine Studienleistung mit einer Prifungsleistung kombiniert ist, gibt
die Leitung der Lehrveranstaltung die Modalitaten der Anmeldung zu Beginn der-
selben bekannt

(9) Studierende, die in einem Bachelorstudiengang an der Universitat Konstanz ein-
geschrieben sind, dessen Abschluss Zugangsvoraussetzung fur die Aufnahme
des Masterstudiums Economics ist, kbnnen vom StPA gemaf der Studien- und
Prufungsordnung fur diese Bachelorstudiengange zu Prufungs- oder Studienleis-
tungen des Masterstudiengangs ,Economics® zugelassen werden. Die Anerken-
nung entsprechender Prufungs- und Studienleistungen durch den StPA regelt § 8
dieser Prifungsordnung. Ein solches Vorziehen von Lehrveranstaltungen ist nur
im Umfang von hochstens 20 ECTS-Credits moglich und nur dann, wenn bereits
120 ECTS-Credits im Bachelorstudiengang erworben worden sind.

§ 14 Art und Durchfiihrung von studienbegleitenden Priifungs- und
Studienleistungen

(1) Studienbegleitende Prufungsleistungen im Sinne dieser Prifungsordnung sind:

- Modulprufungen, wenn das Modul aus nur einer Komponente besteht oder nur
eine von mehreren Komponenten des Moduls mit einer Prifung abgeschlossen
wird;

- Modulteilprifungen in mehreren Komponenten eines Moduls
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Die Art der studienbegleitenden Prufungs- und Studienleistungen wird in der An-
lage festgelegt oder ergibt sich aus dieser Priifungsordnung. Im Ubrigen wird die
genaue Art der zu erbringenden Prifungsleistung zu Beginn der Lehrveranstaltung
von der Leitung derselben bekannt gegeben.

Studienbegleitende Prifungs-, Teilprifungs- und Studienleistungen kdénnen ge-
maf §§ 32 a und 32b Landeshochschulgesetz (LHG) und nach den MalRgaben
von § 15 und § 16 auch online durchgeflihrt werden, soweit dies inhaltlich und
technisch maoglich ist und chancengleiche Prufungsbedingungen gewahrleistet
bleiben. Zur Durchfihrung von Online-Prifungen stellt die Universitat Informa-
tions- und Kommunikationssysteme zur Verfugung, die den Grundsatzen der Da-
tenschutzgrundverordnung entsprechen. Online-Prifungen werden vergleichbar
mit den entsprechenden Priufungsformaten ohne Einsatz von elektronischen Sys-
temen in einem Protokoll dokumentiert. Im Protokoll sind die Online-Durchflihrung
sowie etwaige technische Storungen sowie ein Abbruch aufgrund dieser festzu-
halten. Technische Stérungen wahrend der Prifung sind von den Teilnehmenden
unverzuglich zu melden.

Wird eine Prifungsleistung nicht auf dem Campus unter Aufsicht erstellt, haben
die Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Leistung
selbstandig und ohne Hilfe Dritter oder nicht erlaubter Hilfsmittel erbringen bzw.
erbracht haben.

Gruppenarbeiten sind als Studienleistung zulassig. Gruppenarbeiten als Prufungs-
leistung sind nur zulassig, sofern der individuelle Beitrag klar abgrenzbar, bewert-
bar und benotbar ist.

Eine studienbegleitende Prufungsleistung kann sich auch aus mehreren Teilleis-
tungen zusammensetzen. In diesem Fall kdnnen neben einer Klausur oder einer
Hausarbeit andere Prufungsformen, wie z.B. Kurztests, Referate usw. durchge-
fuhrt werden. Die Leitung der Lehrveranstaltung gibt zu Beginn Anzahl und Art der
(Teil-)Prafungsleistungen und die Zusammensetzung der Gesamtnote fur die Ver-
anstaltung bekannt. Sie legt ebenfalls die Bestehensmodalitaten sowie den Wie-
derholungsmodus zu Beginn fest. Die Lehrveranstaltung ist erfolgreich absolviert,
wenn der gewichtete Durchschnitt aller Prifungsleistungen mindestens ,ausrei-
chend” ist. Einzelne Teilprifungsleistungen konnen nicht gesondert wiederholt
werden, sondern nur im Rahmen der Wiederholung der gesamten Lehrveranstal-
tung. Die Leitung der Lehrveranstaltung kann von diesen Regelungen abweichen
und z.B. festlegen, dass eine bestimmte Teilprifungsleistung bestanden werden
muss oder gesondert wiederholt werden kann; dies muss zu Veranstaltungsbeginn
bekanntgegeben werden.

Sind die fur ein Modul erforderlichen Prufungsleistungen erbracht, kdnnen in die-
sem Modul keine weiteren Prifungen absolviert werden, es sei denn, flr das be-
treffende Modul sind weitere Prufungsversuche ausdrucklich zugelassen.

Herausgeber: Universitat Konstanz, Universitatsstral’e 10, 78464 Konstanz



UNIVERSITAT KONSTANZ

Studien- und Priifungsordnung fiir den B 26.1
MASTERSTUDIENGANG ECONOMICS

-13 -

§ 15 Studienbegleitende schriftliche Priifungsleistungen
und Online-Priufungen in Textform

(1) Als schriftliche Prafungsleistungen kommen Klausuren, Haus- bzw. Seminararbei-
ten, Essays und andere schriftliche Prafungsformen in Betracht. Von der Prafungs-
person kann festgelegt werden, dass sie offline in elektronischer Form erstellt
und/oder elektronisch ubermittelt werden mussen (z. B. Take-Home-Exams). Die
Dauer der Klausuren soll in der Regel mindestens 60 und héchstens 240 Minuten
betragen. Im Ubrigen werden die Einzelheiten von der Leitung der betreffenden
Lehrveranstaltung zu Beginn derselben bekannt gegeben.

(2) Von der Prufungsperson kann auch festgelegt werden, dass Prufungen in Textform
online erbracht werden mussen. Solche Online-Prufungen werden entweder unter
Prasenzaufsicht auf dem Campus oder sofern fur eine Prufung keine Klausur oder
andere Aufsichtsarbeit festgelegt ist, ohne Aufsicht von aulierhalb des Campus
durchgefuhrt. Off-Campus-Online-Prifungen mit Videoaufsicht (Proctoring) sind
nicht zugelassen. Online-Prifungen in Textform auf dem Campus finden mit von
der Universitat zur Verfugung gestellten Geraten oder mit eigenen Geraten der Stu-
dierenden statt. Wenn Studierende eigene Gerate fur eine Online-Priafung nutzen,
werden sie Uber die technischen Mindestanforderungen an diese Gerate rechtzeitig
informiert. Online-Prifungen in Textform finden fur alle Prafungsteilnehmenden in
derselben Form als Off-Campus-Online-Prifungen ohne Aufsicht oder als On-
Campus-Online-Prifung mit Prasenzaufsicht statt, ggf. an verschiedenen Hoch-
schulstandorten.

(3) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll sechs Wochen nicht Uber-
schreiten.

(4) Klausuren konnen teilweise in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice)
durchgefuhrt werden; andere Teilprifungsleistungen in Textform kdnnen teilweise
oder ganz in Form von Multiple Choice durchgefuhrt werden. Bei der Bewertung
einer Prufungsleistung, die zum Teil in Form des Antwort-Wahl-Verfahrens durch-
gefuhrt wird, darf der Anteil der zu vergebenden Punkte nach diesem Verfahren die
Halfte der Gesamtpunktezahl der Prifungsleistung nicht Ubersteigen. Fir die Be-
wertung des Multiple-Choice-Teils gelten folgende Regelungen: Die Vergabe von
halben Punkten ist nicht moglich. Falls die Frage Mehrfachantworten verbietet, sind
Mehrfachantworten unzulassig und werden nicht gewertet. Bei der Bewertung des
Multiple-Choice-Teils ist die Vergabe von negativen (Teil-) Punkten nur innerhalb
einer Frage mit mehrfachen Antwortmaoglichkeiten zulassig. Fur jede Frage wird ein
kumulierter negativer Punktwert auf O gesetzt (keine negativen Punktwerte fur Fra-
gen). Die weiteren Bewertungsregeln des Multiple Choice-Teils kdnnen von der
jeweiligen Priferin bzw. dem jeweiligen Prifer festgelegt werden und sind in die-
sem Fall den Studierenden spatestens zu Beginn der Prufung bekannt zu geben.

(5) Fur die Aufgabenstellung und das vor Ausgabe der Klausur festzulegende Bewer-
tungsschema (Zuordnung der Punkte zu den Aufgaben) sind die jeweiligen Prufe-
rinnen oder Prufer verantwortlich.
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§ 16 Studienbegleitende miindliche Priufungsleistungen

Als mindliche Prufungsleistungen kommen mundliche Prifungen, Referate und
andere mundliche Prufungsformen in Betracht. Mindliche Prufungen konnen als
Gruppen- oder Einzelpriifung abgelegt werden. Im Ubrigen wird Naheres von der
Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung zu Beginn derselben bekannt gege-
ben.

Die Dauer einer mundlichen Prifung betragt je Kandidatin oder Kandidat mindes-
tens 10 Minuten, hochstens 45 Minuten. Sie wird von einer Pruferin oder einem
Prufer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder alternativ von zwei Pruferin-
nen oder Prufern abgenommen. Datum, Beteiligte sowie die wesentlichen Gegen-
stande und Ergebnisse der mundlichen Prifung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten und von den beteiligten Pruferinnen oder Prufern und ggf. Beisitzerinnen oder
Beisitzern zu unterschreiben. Das Ergebnis der Prifung ist der Kandidatin oder
dem Kandidaten im Anschluss an die mundliche Prafung bekannt zu geben.

(3) Mindliche Prifungen konnen in begrindeten Fallen auch mithilfe elektronischer

Medien durchgefuhrt werden. Mindliche Prufungen und Teilprifungsleistungen
konnen nach den MalRgaben von § 14 Abs. 3 und 4 online stattfinden, wenn eine
Zustimmung sowohl der zu priufenden Person als auch der prifenden Personen
vorliegt. Entsprechend ist auch madglich, dass nur einzelne Personen per Video-
konferenz zu einer Prasenzpriufung zugeschaltet werden.

(4) Die Durchfihrung einer mundlichen Prufung, die eine Lehrveranstaltung oder ein

Modul abschliel3t, als Videokonferenz erfolgt auf Antrag der oder des Studieren-
den, sofern ein wichtiger Ausnahmegrund hierfur vorliegt. Der Antrag ist in der von
der Universitat vorgegebenen Form und Frist beim zustandigen StPA zu stellen.
Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 nicht vor oder ist die
zeitliche Verschiebung zur Ermdglichung einer Prasenzprifung zumutbar, wird der
Antrag vom StPA abgelehnt. Die Ablehnung oder Befurwortung des Antrags wird
der oder dem Studierenden in der Regel mindestens eine Woche vor dem geplan-
ten Prufungstermin mitgeteilt. Im Fall der BefUrwortung des Antrags werden der
oder dem Studierenden die naheren Modalitaten zur Durchfihrung mindestens 24
Stunden vor dem Prufungstermin bekanntgegeben.

(5) Mindliche Teilprufungsleistungen, z. B. der mundlich abzuhaltende Teil von Refe-

raten oder Prasentationen oder andere lehrveranstaltungsbegleitende mundliche
Prifungsleistungen sowie Studienleistungen kénnen auf formlosen Antrag der
oder des Studierenden an die beteiligte Lehrperson online als Videokonferenz er-
folgen. Diese entscheidet, ob die Voraussetzungen von § 14 Abs. 3 erfillt sind und
sie dem Antrag stattgibt.

(6) Im Wahlpflichtbereich oder im Wahlbereich kdnnen im hochschulrechtlich vorgese-

henen Lehrplanungsverfahren Lehrveranstaltungen angeboten werden, deren
Veranstaltungs- und Prifungskonzeption auf der Online-Durchfiihrung beruht, ins-
besondere dann, wenn diese Form der Durchfihrung die Kompetenzorientierung
von Lehre und Prufung starkt. In diesen Fallen wird die Freiwilligkeit der Teilnahme
an einer mundlichen onlinegestutzten Prufungs- oder Studienleistung durch die
Anmeldung der Studierenden zu dieser entsprechend gekennzeichneten Lehrver-
anstaltung dokumentiert.
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Vor Beginn der Prifung muss die oder der Studierende auf Aufforderung der Pru-
fungsperson den Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis in
die Kamera halten; von allen Beteiligten wird vor Beginn der Prifung bestatigt,
dass eine ausreichende Bild- und Tonqualitat vorliegt. Soweit der Personalausweis
oder Pass verwendet wird, ist der oder dem Studierenden zu gestatten, nicht zur
Identifizierung erforderliche Informationen abzudecken. Eine Aufzeichnung oder
anderweitige Speicherung der Bild- und Tondateien einer Online-Prufung ist unzu-
lassig, soweit sie nicht zur Ubertragung der Onlineprifung oder Teilprifungsleis-
tung oder Studienleistung erforderlich ist. Hierauf werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer seitens der Priufungs- oder Lehrperson spatestens zu Beginn der Pru-
fung hingewiesen.

§ 17 Studienleistungen

Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mundliche oder praktische Leistun-
gen, die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstal-
tungen erbracht werden; sie kdnnen auch in der regelmafigen Teilnahme an einer
Lehrveranstaltung bestehen, fur welche allein jedoch keine ECTS-Credits verge-
ben werden. Welche Studienleistungen in den einzelnen Modulen zu erbringen
und welche Studienleistungen als Voraussetzung fur die Zulassung zu einer Mo-
dulprifung des betreffenden Moduls nachzuweisen sind, wird den Studierenden
spatestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Entsprechend zu studienbegleitenden Prifungsleistungen kénnen auch Studien-
leistungen nach MalRgabe der § 14 Abs. 3 und 4, § 15 Abs. 2 sowie § 16 Abs. 3,
Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 online erbracht werden.

Studienleistungen, die Zulassungsvoraussetzung fur studienbegleitende Prifungs-
leistungen sind, kdnnen beliebig oft wiederholt werden, sofern die fur das Ablegen
der entsprechenden Prifungsleistung vorgegebenen Fristen eingehalten werden.
Entsprechendes gilt fur sonstige Studienleistungen sowie fur Studienleistungen in
Erganzungsbereichen oder Erganzungsmodulen. Die Form der Wiederholung wird
von der Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung festgelegt.

Studienleistungen sind von der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung mit ,be-
standen® oder ,nicht bestanden® zu bewerten, aber nicht notwendigerweise zu be-
noten.

§ 18 RegelmaBige Teilnahme als besondere Form der Studienleistung

In Seminaren, Tutorien und sonstigen dialogisch konzipierten Lehrveranstaltungen
kann von der Leitung der Lehrveranstaltung als Voraussetzung flr die Ablegung
einer Prufungs- bzw. Studienleistung und/oder fur den Erwerb von Credits die re-
gelmafige Teilnahme an der Lehrveranstaltung verlangt werden. In diesem Fall ist
zu Beginn der Lehrveranstaltung in schriftlicher oder elektronischer Form bekannt
zu geben, dass die regelmaliige Teilnahme als Zulassungsvoraussetzung fur die
studienbegleitenden Leistungen und/oder als Voraussetzung fur den Erwerb von
Credits in der Lehrveranstaltung gilt.

Von einer regelmafigen Teilnahme ist auszugehen, wenn bei Lehrveranstaltun-
gen maximal ein FUnftel der Zeit bzw. der Termine versaumt werden. Andernfalls
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wird die Zulassung zu Prufungs- bzw. Studienleistungen in der Lehrveranstaltung
versagt, unabhangig davon, ob das Fehlen von den Studierenden zu vertreten ist.
Es kénnen in diesem Fall keine ECTS-Credits erworben werden. In begrindeten
Fallen' kann von diesen Regelungen zugunsten der Studierenden abgewichen
werden; entsprechende Antrage sind Uber die Sekretarin oder den Sekretar des
Standigen Prufungsausschusses an den zustandigen Standigen Priafungsaus-
schuss zu stellen.

§ 19 Bewertung von Priifungs- und Studienleistungen

(1) Die Noten fur die einzelnen Prufungsleistungen werden von den jeweiligen Prife-
rinnen und Prufern festgesetzt. Fur die Bewertung der Prufungsleistungen sind
folgende Noten zu verwenden:

— 1 =sehrgut = eine hervorragende Leistung;

— 2=gqut = eine Leistung, die erheblich Uber den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt;

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde-

rungen entspricht;

— 4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den

Anforderungen genugt;

5 = nicht ausreichend

eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel
den Anforderungen nicht mehr genugt.

Zur differenzierten Bewertung der einzelnen Prifungsleistungen durch die Priferin
oder den Prufer sind Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhohen der Noten-
ziffern um 0,3 zulassig. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

(2) Bei Prufungsleistungen, die von mehr als einer Priferin oder einen Prufer bewertet
werden, ergibt sich die Prifungsnote aus dem arithmetischen Mittel der von den
Pruferinnen oder Prufern nach Abs. 1 erteilten Noten. Bei der Bildung der Noten
fur einzelne Prufungsleistungen wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma berucksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
Bei der Bildung einer einzelnen Prifungsnote aus Teilnoten, bei der Bildung von

1 Fallgruppen, fir die Ausnahmen in Betracht kommen, sind insbesondere: 1. Studierende mit attestier-
ter chronischer oder langer andauernder Erkrankung, die nach der Prifungsordnung einen Nachteil-
sausgleich beanspruchen kénnen und denen es aus gesundheitlichen Grinden nicht moglich ist, an
allen Terminen der Lehr-veranstaltung teilzunehmen; 2. studierende Eltern aufgrund von Krankheit ihres
Kindes und von Studierenden mit pflegebedirftigen Angehdrigen, soweit geeignete Nachweise fiir eine
notwendige Betreuung vorgelegt werden; 3. Studierende, die im laufenden Semester Mitglied eines
Gremiums der Universitat oder der Verfassten Studierendenschaft sind und aus diesem Grund einzelne
Lehrveranstaltungstermine versdumen, soweit eine Bestatigung Uber die Teilnahme an der Gremiensit-
zung vorgelegt wird; 4. studierende Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Sinne der Kooperati-
onsvereinbarungen der Universitat als Partnerhochschule des Spitzensports aufgrund nachgewiesener
verpflichtender Teilnahme an Wettkampfen oder Trainingslagern; 5. Auslandsaufenthalte wahrend des
laufenden Semesters mit Nachweis; 6. Griinderinnen und Griinder mit entsprechendem Nachweis.
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Modulnoten aus Modulteilnoten, sowie bei der Bildung der Gesamtnote der Mas-
terprufung gilt diese Regelung entsprechend; die gegebenenfalls abweichende
Gewichtung einzelner Notenbestandteile bleibt hiervon unberihrt.

(3) Die jeweilige Prufungsnote lautet:

— bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt uber 1,5 bis 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt Uber 2,5 bis 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt Gber 3,5 bis 4,0 = ausreichend
— bei einem Durchschnitt Gber 4,0 = nicht ausreichend.

(4) Eine Prufungsleistung ist bestanden, wenn die Prafungsnote mindestens ein ,aus-
reichend” (4,0) ist.

(5) Eine Studienleistung ist von der Leitung der Lehrveranstaltung mit ,bestanden”
oder ,nicht bestanden® zu bewerten; sie kann von ihr auch benotet werden.

(6) Die an einer auslandischen Partnerhochschule erzielten Noten von einzelnen Pru-
fungsleistungen werden anhand einer Notenumrechnungstabelle umgerechnet,
die bekanntgegeben wird.

§ 20 Modulnoten

(1) Ist in einem Modul eine Modulabschlussprifung oder eine Modulprifung abzule-
gen, so bildet die Note der Modulabschlussprufung bzw. die Note der Modulpru-
fung die Note fur dieses Modul. Wenn die Modulabschlussprtfung das Modul nur
in zeitlicher Hinsicht abschlief3t, aber ihr andere Modulteilprifungen vorausgegan-
gen sind, gilt Abs. 2 Satz 1.

(2) Sind in einem Modul mehrere Modulteilprifungen abzulegen, so ist die gemittelte
Note aller erzielten Modulteilprifungsnoten die Note fur dieses Modul. Dabei wer-
den die Ergebnisse der einzelnen Modulteilprifungen entsprechend der fur sie tat-
sachlich erworbenen ECTS-Credits gewichtet.

(3) Die Modulnote lautet:

— bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

— bei einem Durchschnitt Gber 1,5 bis 2,5 = gut

— bei einem Durchschnitt tber 2,5 bis 3,5 = befriedigend
— bei einem Durchschnitt Uber 3,5 bis 4,0 = ausreichend
— bei einem Durchschnitt Uber 4,0 = nicht ausreichend.

(4) Fur die Berechnung der vorlaufigen Durchschnittsnote des Studienganges wird das
arithmetische Mittel der Bereichsnoten nach der in § 27 vorgesehenen Gewichtung
des Bereichs gebildet. Prifungsleistungen flielen auch in die Berechnung ein,
wenn noch nicht alle fur das Bestehen des Bereichs erforderlichen Leistungen er-
bracht wurden.
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§ 21 Wiederholung von studienbegleitenden Priufungsleistungen

Bestandene Prufungsleistungen kénnen nicht wiederholt werden.

Nicht-bestandene Prifungsleistungen kdnnen einmal wiederholt werden. Die Wie-
derholungsprufung soll zum nachstmaoglichen Prafungstermin abgelegt werden.

Ist im Pflichtbereich das Ergebnis einer Wiederholungsprifung wiederum nicht
ausreichend, so kann der Prufungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandidaten
bei hochstens insgesamt zwei Prifungsleistungen ausnahmsweise zur Vermei-
dung einer unbilligen Harte zur zweiten Wiederholungsprufung zulassen. Die Zu-
lassung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten, die
oder der die Grunde fur eine unbillige Harte substantiiert darlegen muss. Der An-
trag auf eine zweite Wiederholungsprifung muss spatestens zwei Monate nach
Bekanntgabe des Nichtbestehens der ersten Wiederholungsprufung gestellt wer-
den. Liegt der Antrag nicht spatestens zwei Monate nach Bekanntgabe des Nicht-
bestehens der ersten Wiederholungsprufung vor, erlischt die Moglichkeit einer
zweiten Wiederholungsprufung, es sei denn, die Kandidatin bzw. der Kandidat hat
die Fristiberschreitung nicht zu vertreten.

Bei den Wahlpflichtmodulen ist keine zweite Wiederholungsprtfung mdglich, son-
dern hier ist nach der ersten nicht bestandenen Wiederholungspriufung der Leis-
tungsnachweis in einer anderen Veranstaltung aus den Wahlgebieten zu erbrin-
gen. In Veranstaltungen aus den Wabhlgebieten, die nicht regelmallig angeboten
werden, ist in begrindeten Fallen die Wiederholung der Prifungsleistung in der-
selben Lehrveranstaltung ausgeschlossen; in diesen Fallen kann die Prufungsleis-
tung nur in einer anderen Lehrveranstaltung der Wahlgebiete wiederholt werden.

Die Wiederholungsprufung soll unter Beachtung der in § 4 Abs. 3 genannten Frist
zum nachstmaglichen Prufungstermin, jedoch spatestens in den auf die nicht be-
standene Priufung folgenden beiden Semestern abgelegt werden. Zwischen Be-
kanntgabe des Prifungsergebnisses der Erstprifung und der Wiederholungspri-
fung sollen in der Regel mindestens zwei Wochen liegen.

Die Form der Wiederholungsprufung wird von der Leitung der betreffenden Lehr-
veranstaltung festgelegt. Die Inhalte und Anforderungen missen mit der Erstpru-
fung im Wesentlichen vergleichbar sein.

Prufungsleistungen sind endgdltig nicht bestanden, wenn auch die zulassigen
Wiederholungsversuche nicht bestanden wurden, keine (weitere) Wiederholung
der Prifung mehr moglich ist oder die nicht bestandene Prifungsleistung nach den
Prufungsbestimmungen nicht durch eine gleichwertige alternative Prufungsleis-
tung kompensiert werden kann.

§ 22 Studienbegleitende Priufungsleistungen in fachfremden
Lehrveranstaltungen

Anmeldung, Zulassung, Durchfuhrung, Form, Umfang und Bewertung von Prifungen
zu fachfremden Lehrveranstaltungen auf3erhalb des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaften richten sich nach den Bestimmungen der Prifungsordnung des betreffenden
anderen Bachelorstudiengangs oder Masterstudiengangs, zu dessen Curriculum die
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betreffende Lehrveranstaltung gehort. Die Wiederholung von fachfremden Prifungs-
leistungen richtet sich jedoch nach § 21 dieser Prifungsordnung.

(1)

§ 23 Besondere Bestimmungen fur die Double-Degree Optionen

Im Rahmen des Double-Degree Programms absolvieren die Konstanzer Studie-
renden ein Studienjahr an der Universitat Konstanz und ein Studienjahr an einer
der in § 3 Abs. 10 aufgelisteten Partneruniversitaten. Studierende der Partneruni-
versitaten absolvieren ebenfalls ein Jahr an der Heimatuniversitat sowie ein Jahr
an der Universitat Konstanz. Die Studierenden erhalten am Ende des erfolgreichen
Studiums von beiden Universitaten je ein Zeugnis. Die Universitat Konstanz ver-
leiht einen Mastergrad gem. § 2. Die Partneruniversitat verleiht nach bestandener
Masterprufung den akademischen Grad ,Master of Science® (abgekurzt: ,M.Sc.)
in der jeweiligen Option (siehe Studienablaufplane im Anhang). Die gewahlte Op-
tion wird auf dem Transcript of Records der Partneruniversitat vermerkt.

Teilnehmer, die an der Double Degree Option Uber die Universitat Konstanz teil-
nehmen, bewerben sich bei Studienbeginn in Konstanz zum regularen Bewer-
bungstermin des Masterstudiengangs. Sie nehmen am regularen Auswahlprozess
des Masterstudiengangs teil. Im Bewerbungsformular fur den Masterstudiengang
ist die beantragte Teilnahme an einer der Double-Degree-Optionen zu markieren.
Konstanzer Studierende, die ihr erstes Jahr an der Partneruniversitat studieren
(Essex, Nottingham), werden im Anschluss an ihre Zulassung flur den MSc Eco-
nomics mit Double Degree Option an der Partneruniversitat nominiert. Konstanzer
Studierende, die ihr zweites Jahr an der Partneruniversitat studieren (Tor Vergata,
Aix-Marseille, Florenz), werden spatestens in ihrem zweiten Semester flr das
Double Degree an der Partneruniversitat nominiert; eine Kommission an der Part-
neruniversitat entscheidet Uber die dortige Zulassung.

Teilnehmer, die Uber die Partneruniversitaten fur die Double Degree Option nomi-
niert werden, werden je nach Studienablaufplan flr das erste (Aix-Marseille, Flo-
renz Studienplan 1) oder das dritte Fachsemester (Tor Vergata, Essex, Nottin-
gham, Florenz Studienplan 2) in Konstanz nominiert. Fur diese Studierenden gel-
ten bezuglich der Absolvierung von Prufungsleistungen, mit Ausnahme der Mas-
terarbeit (siehe § 26 Abs. 14) die gleichen Regeln wie flir die Studierenden der
Universitat Konstanz. Studierende in der Double Degree Option mit der Universitat
Florenz, die das erste Studienjahr in Florenz erbringen, sind von der Regelung in
§ 4 Abs. 2 ausgenommen. Sie absolvieren die Leistungen aus dem Bereich ,Quan-
titative Economics” erst in ihrem zweiten Studienjahr.

Die Partneruniversitat Ubermittelt die Ergebnisse der dort erbrachten Leistungen
in Form eines Transcript of Records an die Universitat Konstanz. Es werden nur
erfolgreich bestandene Module in Konstanz angerechnet. Die zu erbringenden 120
ECTS werden zu ca. 48-52% an der Partneruniversitat und zu ca. 48-52% an der
Universitat Konstanz erbracht. Die Universitat Konstanz ihrerseits Ubermittelt die
Ergebnisse der in Konstanz erbrachten Leistungen in Form eines Transcript of Re-
cords an die Partneruniversitaten. Die einzelnen erbrachten Prifungsleistungen
werden anhand einer Notenumrechnungstabelle umgerechnet, die veroffentlicht
ist.
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(5) Weitere von dieser Prifungsordnung abweichende Bestimmungen fur die DD-Op-
tionen sind in den §§ 26 Abs. 14, 27 Abs. 3 sowie im Anhang 3 festgelegt.

lll. Masterpriufung

§ 24 Zweck und Umfang der Masterpriufung

(1) Die Master-Prufung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss im je-
weiligen Fach. Durch die Prifung sollen die Studierenden zeigen, dass sie vertiefte
wissenschaftliche Fachkenntnisse aufweisen und in der Lage sind, nach wissen-
schaftlichen Grundsatzen selbststandig zu arbeiten und wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden.

(2) Die Masterprufung besteht aus den in der Anlage aufgefihrten Studien- und Pru-
fungsleistungen in den studienbegleitenden Modulen und der Masterarbeit im Ab-
schlussmodul.

§ 25 Anmeldung und Zulassung zur Masterarbeit

(1) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer

1. an der Universitat Konstanz im Masterstudiengang ,Economics” immatrikuliert
ist,

2. seinen Prufungsanspruch in diesem Masterstudiengang nicht verloren hat,

3. und mindestens 60 ECTS-Credits im Masterstudiengang erworben hat, ein-
schlieldlich eines bestandenen Seminars und der drei Module des Pflichtgebietes
»,Quantitative Economics® gemal} § 3 Abs. 4.bzw. im Fall eines Wechsels von einer
anderen Hochschule an die Universitat Konstanz aquivalente Prifungsleistungen
gemal’ § 8 nachweisen kann. Im letztgenannten Fall muss im Zeitpunkt der Zulas-
sung flr mindestens ein Semester eine Immatrikulation an der Universitat Kon-
stanz vorliegen.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist vor Beginn des Bearbeitungszeit-
raums in der bekanntgegebenen Form unter Beifiigung der gem. Abs. 1 erforder-
lichen Nachweise zu den bekanntgegebenen Anmeldeterminen Uber das Pri-
fungssekretariat des Fachbereichs an den Standigen Prufungsausschuss (StPA)
zu stellen.

(3) Die Zulassung zur Masterarbeit soll in der Regel zum Ende des dritten Semesters
des Masterstudiums beantragt werden. Wird nicht innerhalb von drei Monaten
nach Ablegung aller studienbegleitenden Studien- und Prifungsleistungen die Zu-
lassung zur Masterarbeit beantragt, teilt der StPA der oder dem Studierenden in
der Regel zum nachsten Anmeldetermin ein Thema, eine Betreuungsperson und
Pruferinnen oder Prifer zu.

(4) Ein Antrag auf Zulassung kann den Vorschlag fur ein Thema, die Betreuungsper-
son und die Pruferinnen oder Prifer fur die Masterarbeit enthalten. Einen An-
spruch auf Berucksichtigung eines solchen Vorschlags besteht nicht. Die Entschei-
dung Uber die Zulassung trifft der zustandige StPA oder eine von ihm beauftragte

Herausgeber: Universitat Konstanz, Universitatsstral’e 10, 78464 Konstanz



UNIVERSITAT KONSTANZ

Studien- und Priifungsordnung fiir den B 26.1
MASTERSTUDIENGANG ECONOMICS

(1)

-21 -

Person aufgrund der eingereichten Unterlagen und der Daten zu Abs. 1 im Studie-
renden- bzw. Prufungsverwaltungssystem. Der StPA bestellt die Pruferinnen oder
Prufer, einschliel3lich der Betreuerin oder dem Betreuer, und legt das Thema fest.
Die Zulassung erfolgt mit der Auflage, dass die oder der Studierende bis zur Ab-
gabe der Masterarbeit, einschliel3lich einer ggf. erforderlichen Wiederholung, im-
matrikuliert ist.

Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht
erfullt sind, der Antrag unvollstandig oder trotz Aufforderung nicht fristgemafd ver-
vollstandigt worden ist, die Masterpriufung im entsprechenden Studiengang end-
gultig nicht bestanden ist oder die oder der Studierende den Prufungsanspruch in
diesem Studiengang verloren hat.

§ 26 Die Masterarbeit

Die Masterarbeit ist eine schriftliche Prufungsarbeit, in der die Studierenden zei-
gen sollen, dass sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine
umfangreichere Aufgabe aus dem Gebiet des studierten Fachs selbststandig
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

FUr die erfolgreich absolvierte Masterarbeit werden 30 ECTS-Credits vergeben.
Gruppenarbeiten sind nicht zulassig.

Die Begutachtung der Masterarbeit erfolgt durch zwei Pruferinnen oder Prufer.
Der Standige Prufungsausschuss (StPA) entscheidet Uber den Themenvor-
schlag, die Betreuerin oder den Betreuer und die Pruferinnen oder Prufer. Erst-
pruferin oder Erstprufer und Betreuerin oder Betreuer ist in der Regel die Person,
die das Thema gestellt hat. Die zweite Pruferin oder der zweite Priufer wird im
Benehmen mit der Erstpruferin oder dem Erstprufer vom StPA bestimmt. Der Zeit-
punkt der Ausgabe, das Thema, die Betreuungsperson und die bestellten Prife-
rinnen oder Prufer werden den Studierenden vom StPA mitgeteilt und sind akten-
kundig zu machen. Die Frist flr die Anfertigung der Arbeit beginnt mit der Aus-
gabe des Themas; damit dbernimmt die Betreuerin oder der Betreuer die Betreu-
ung der Arbeit.

Die Bearbeitungszeit fur die Masterarbeit betragt 4 Monate.

Die Masterarbeit ist auf Englisch zu verfassen.

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb eines Monats nach Ausgabe zu-
ruckgegeben werden. In diesem Fall ist von der oder dem Studierenden unver-
zuglich ein neues Thema zu beantragen, andernfalls wird ein neues Thema zu-
geteilt; dies gilt nicht im Fall von arztlich attestierten Erkrankungen.

Im Einzelfall kann der StPA auf begrindeten Antrag die Bearbeitungszeit um die
Zeit der Verhinderung — jedoch héchstens um maximal die Halfte der regularen
Bearbeitungszeit — verlangern. Der Antrag muss, abgesehen von begrindeten
Ausnahmefallen, spatestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit Uber
das Prufungssekretariat des Fachbereichs oder den Sekretar oder die Sekretarin
des StPA beim StPA eingegangen sein und bedarf der Zustimmung der Betreu-
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ungsperson. § 10 gilt entsprechend. Besteht nach diesem Zeitraum der Hinde-
rungsgrund weiter, so gilt das Thema als nicht ausgegeben. Wird nicht innerhalb
eines Monats nach Wegfall des Hinderungsgrundes ein neues Thema beantragt,
wird der oder dem Studierenden durch den StPA ein neues Thema zugeteilt.

Die Arbeit ist fristgerecht in gebundener Ausfertigung (maschinengeschriebenen
DIN A4, gegebenenfalls verbunden mit Anlagen auf einem Datentrager) sowie
zusatzlich noch einmal insgesamt in digitaler, vom Zentralen Prufungsamt vorge-
gebener Form Uber das Prufungssekretariat des Fachbereichs einzureichen. Da-
von verbleibt ein Exemplar bis zum Abschluss des Prufungsverfahrens beim Pru-
fungssekretariat des Fachbereichs. Der Abgabetermin ist aktenkundig zu ma-
chen. Wird die Arbeit nicht fristgerecht eingereicht, so gilt sie als mit ,nicht ausrei-
chend® (5,0) bewertet, es sei denn, die oder der Studierende hat das Fristver-
saumnis nicht zu vertreten.

(10) Bei der Abgabe der Arbeit haben die Studierenden in bekanntgegebener Form

schriftlich zu versichern, dass sie die Arbeit selbstandig verfasst und keine ande-
ren als die von ihnen angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben, und
dass diese Arbeit noch nicht anderweitig als Abschlussarbeit einer Masterprifung
eingereicht wurde. Sie haben bis zum Abschluss des Prufungsverfahrens die Ma-
terialien verfugbar zu halten, welche die eigenstandige Abfassung der Arbeit be-
legen konnen.

(11) Die Arbeit ist in der Regel spatestens innerhalb von acht Wochen von zwei Pru-

ferinnen oder Prufern gemal § 19 Abs. 1 zu bewerten. Die Note ergibt sich aus
dem arithmetischen Mittel der beiden Gutachten gem. § 19 Abs. 2 und 3.

(12) Lautet die Note eines Gutachtens ,ausreichend” (4,0) oder besser, die des ande-

ren Gutachtens hingegen ,nicht ausreichend” (5,0), wird vom StPA eine dritte Pru-
ferin oder ein dritter Prifer bestellt. Bewertet das dritte Gutachten die Arbeit min-
destens mit ,ausreichend” (4,0), so ist die Abschlussarbeit bestanden. Die Note
wird in diesem Fall auf 4,0 festgelegt oder, falls sich durch das dritte Gutachten
eine gunstigere Bewertung ergibt, aus dem arithmetischen Mittel der Noten der
drei Gutachten gem. § 19 Abs. 2 und 3 gebildet. Lautet die Note des dritten Gut-
achtens ,nicht ausreichend” (5,0), so ist die Arbeit nicht bestanden.

(13) Wird eine Masterarbeit mit der Note ,nicht ausreichend” bewertet, so besteht eine

einmalige Wiederholungsmaglichkeit. Wird von der oder dem Studierenden nicht
innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Prufungsergebnisses ein
neues Thema beantragt, wird ein neues Thema vom StPA von Amts wegen zu-
geteilt, es sei denn, es wird ein Hinderungsgrund geltend gemacht, nachgewiesen
und vom StPA anerkannt; in diesem Fall wird ein neues Thema, ggf. auf Antrag
der oder des Studierenden, nach Wegfall des Hinderungsgrundes zugeteilt. Eine
zweite Wiederholung der Abschlussarbeit ist ausgeschlossen. Eine Ruckgabe
des zweiten Themas in der in Abs. 7 genannten Frist ist nur zulassig, wenn die
oder der Studierende bei der Anfertigung ihrer/seiner ersten Abschlussarbeit von
dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.
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(14) Die Masterarbeit in den Double Degree Optionen:

Essex: Studierende schlielRen ihr zweites Jahr an der Universitat Konstanz mit
der regularen Masterarbeit ab.

Nottingham: Studierende schreiben in ihrem zweiten Jahr an der Universitat
Konstanz die regulare Masterarbeit; als Zweitgutachterin oder Zweitgutachter
wird ein prufungsberechtigtes Mitglied des Fachbereiches der Universitat Not-
tingham bestellt.

Tor Vergata: Studierende in Option A schliel3en ihr zweites Jahr in an der Uni-
versitat Konstanz mit der regularen Masterarbeit ab. Studierende in Option B
schlie®en ihr zweites Jahr an der Universitat Tor Vergata mit einer Masterarbeit
im Umfang von 18 ECTS-Credits und Kursen im Umfang von insgesamt 12
ECTS-Credits ab. Eine Pruferin oder ein Prufer der Masterarbeit ist prufungs-
berechtigtes Mitglied des Fachbereiches in Konstanz, die andere Priferin oder
Prufer ist prufungsberechtigtes Mitglied des Fachbereiches an der Universitat
Tor Vergata. Die Arbeit wird von der Universitat Konstanz als Masterarbeit an-
erkannt. Die Zulassungsvoraussetzungen, das Zulassungs- und das Prufungs-
verfahren einschliel3lich der Bewertung der Masterarbeit an der Universitat Tor
Vergata richten sich nach deren Bestimmungen.

Aix-Marseille: Die an der Universitat Aix-Marseille zu erbringende wissen-
schaftliche Abschlussleistung wird als gleichwertig zu einer Masterarbeit an der
Universitat Konstanz anerkannt. Die wissenschaftliche Abschlussleistung an
der Universitat Aix-Marseille besteht aus einer Abschlussarbeit, fur die je nach
Studienrichtung 24 ECTS-Credits bzw. 21 ECTS-Credits in Track 3 vergeben
werden, und Kursen im Umfang von insgesamt 6 ECTS-Credits bzw. 9 ECTS-
Credits in Track 3. Pruferinnen bzw. Prifer sind pruafungsberechtigte Mitglieder
der Universitat Aix-Marseille.

Florenz: Je nach gewahlter Studienoption schlieRen Studierende ihr zweites
Jahr an der Universitat Florenz oder an der Universitat Konstanz mit einer Mas-
terarbeit ab. Die wissenschaftliche Abschlussleistung an der Universitat Florenz
besteht aus einer Abschlussarbeit fir die 18 ECTS-Credits vergeben werden
und Kursen im Umfang von insgesamt 12 ECTS-Credits. Der erste Prufer oder
die erste Pruferin ist prufungsberechtigtes Mitglied des Fachbereiches an der
Universitat Florenz. Der Zweitprufer oder die Zweitpruferin der Masterarbeit ist
prufungsberechtigtes Mitglied des Fachbereiches in Konstanz. Die Arbeit wird
von der Universitat Konstanz als Masterarbeit anerkannt. Die Zulassungsvo-
raussetzungen, das Zulassungs- und das Prifungsverfahren einschlie3lich der
Bewertung der Masterarbeit an der Universitat Florenz richten sich nach deren
Bestimmungen. Die wissenschaftliche Abschlussleistung an der Universitat
Konstanz besteht aus einer Masterarbeit, fur die 30 ECTS-Credits vergeben
werden. Der erste Prifer oder die erste Priferin ist prafungsberechtigtes Mit-
glied des Fachbereiches an der Universitat Konstanz. Der Zweitprufer oder die
Zweitpruferin der Masterarbeit ist prifungsberechtigtes Mitglied des Fachbe-
reichs an der Universitat Florenz. Die Zulassungsvoraussetzungen, das Zulas-
sungs- und das Prifungsverfahren einschlieRlich der Bewertung der Masterar-
beit an der Universitat Konstanz richten sich nach den Bestimmungen gemaf
den §§ 25 und 26.
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IV. Schlussbestimmungen

§ 27 Ergebnisse der Masterprifung, Bildung der Gesamtnote

Die Masterprufung ist bestanden, wenn alle nach der Anlage erforderlichen Mo-
dule absolviert und als ,bestanden” bewertet wurden.

Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: (i) Durchschnittsnote der Pru-
fungsleistungen des Pflichtgebietes Quantitative Economics (25%), (ii) den nach
den ECTS-Credits gewichteten Prufungsleistungen aus den Wahlgebieten (50%)
(Prufungsleistungen nach dem Erreichen der Mindestpunktzahl von 60 ECTS-
Credits gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein) und (iii) Abschluss-
modul (25%). Fiir die Berechnung der Gesamtnote gilt im Ubrigen § 19.

In den Double Degree Optionen wird die Gesamtnote an der Universitat Konstanz
auf der Basis der Anrechnung der Module der Partneruniversitat entweder als
Substitute fur die Konstanzer Pflichtmodule oder als Wahlpflichtmodule in Kon-
stanz ebenfalls nach der in Abs. 2 genannten Gewichtung gebildet. Die Bildung
der Gesamtnote an der Partneruniversitat erfolgt gemaf deren Bestimmungen.

Wenn gemall Abs. 1 alle erforderlichen Leistungen erbracht sind, wird die Ge-
samtnote auf Basis der Leistungen berechnet, die im Zeitpunkt des Antrags auf
Zeugnisausstellung vorliegen und wie sie zu diesem Zeitpunkt den jeweiligen Mo-
dulen/Bereichen zugeordnet sind; eine spatere Umbuchung von Leistungen ist
nicht mdglich.

§ 28 Zeugnis und Urkunde

Aufgrund der bestandenen Masterprifung und nach Verbuchung aller fur ihr Be-
stehen relevanten Leistungen erhalten die Studierenden Uber die Gesamtnote in
ihrem Studiengang ein Zeugnis. Es enthalt zudem die Note und das Thema der
Masterarbeit. Im Falle einer gewahlten Spezialisierung wird das Studienfach
»,economics“ entweder durch die Angabe

— Major in Econometrics and Applied Economics

— Major in International Financial Economics,

— Major in Macroeconomics and International Economics
— Major in Microeconomics and Decision Making, oder

— Major in Public Economics

erganzt. Fur den Erwerb dieses Zusatzes gelten die Anforderungen aus § 3 Abs.
6 sowie Anhang 1. Zudem wird im Falle des erfolgreichen Abschlusses einer Dou-
ble-Degree Option nach § 23 und Anhang 3 auch dies auf dem Zeugnis vermerkt.

Haben Studierende eine Gesamtnote bis 1,2 erreicht, so wird im Zeugnis zusatz-
lich das Pradikat ,mit Auszeichnung“ verliechen.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Urkunde ausgehandigt,
in der die Verleihung des akademischen Mastergrades beurkundet und das stu-
dierte Fach angegeben wird. Im Falle einer gewahlten Spezialisierung wird das
Studienfach ,Economics® entweder durch die Angabe
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— Major in Econometrics and Applied Economics

— Major in International Financial Economics,

— Major in Macroeconomics and International Economics
— Major in Microeconomics and Decision Making, oder

— Major in Public Economics

erganzt. Fur den Erwerb dieses Zusatzes gelten die Anforderungen aus § 3 Abs.
6 sowie Anhang 1. Zudem wird im Falle des erfolgreichen Abschlusses einer
Double-Degree Option nach §§ 23 und Anhang 3 auch dies auf der Urkunde ver-
merkt.

Zeugnis und Urkunde werden von der oder dem Vorsitzenden des Standigen Pru-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universitat Konstanz
versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem laut dem Antrag auf Zeug-
nisausstellung die letzte Prufungs- oder Studienleistung erbracht wurde.

Als weitere Bestandteile des Zeugnisses werden ein Diploma Supplement nach
dem European Diploma Supplement Model und ein Transcript of Records ausge-
stellt. Das Transcript of Records enthalt die absolvierten Module und ihre Kompo-
nenten, die Modulnoten, die in den Modulen sowie insgesamt erworbenen ECTS-
Credits sowie die Noten der erbrachten Studien- und Prufungsleistungen; unbe-
notete Module und Leistungen werden mit dem Vermerk der erfolgreichen Teil-
nahme versehen. Prifungs- und Studienleistungen, die nicht in die Masterprufung
eingehen, werden im Transcript of Records im Zusatzqualifikationsbereich ver-
merkt.

Zusatzlich wird ein Transcript of Records nach Abs. 5 ohne Nennung der Noten
der einzelnen Prufungs- und Studienleistungen ausgestellt.

Auf Antrag der oder des Studierenden kann die bis zum Abschluss des Studien-
gangs bendtigte Fachstudiendauer in das Transcript of Records aufgenommen
werden.

Alle in den Absatzen 1, 3, 5 und 6 genannten Unterlagen werden in deutscher
und — soweit moglich — in englischer Sprache ausgestelit.

§ 29 Endgultiges Nichtbestehen

Die gesamte Masterprufung ist endgultig nicht bestanden und der Prifungsan-
spruch im Studiengang erlischt, wenn eine der nach den Prifungsbestimmungen
erforderliche Prifungsleistung mit ,nicht ausreichend” bewertet und nicht fristge-
malf} wiederholt oder — falls dies zulassig ist — kompensiert wurde und dies von der
oder dem betreffenden Studierenden zu vertreten ist, wenn die zulassigen Wie-
derholungsversuche nicht bestanden wurden oder die Wiederholung aufgrund von
§ 10 Abs. 3 ausgeschlossen ist.

Studierende, die die Masterprifung endgultig nicht bestanden haben, erhalten
hieriber einen schriftlichen Bescheid des Zentralen Prifungsamtes, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.
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(3) Haben Studierende die gesamte Masterprtifung endgultig nicht bestanden, so wird
ihnen auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bestandenen
Prifungsleistungen und ggf. Studienleistungen enthalt und erkennen lasst, dass
die Masterprufung endgultig nicht bestanden ist.

§ 30 Ungultigkeit der Masterprifung

(1) Haben Studierende bei einer Prifung getauscht und wurde diese Tatsache erst
nach Ablegung der Prufung oder Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so kann
der Standige Prufungsausschuss nachtraglich die betreffenden Noten entspre-
chend berichtigen und gegebenenfalls die Prafung ganz oder teilweise fur nicht
bestanden erklaren.

(2) Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer Prufung nicht erfullt, ohne
dass Studierende hiertber tduschen wollten, und wird diese Tatsache erst nach
Ablegung der Prufung oder Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser
Mangel durch das Bestehen der Prufung geheilt. Haben Studierende die Zulas-
sung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Standige Prufungsaus-
schuss.

(3) Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer AulRe-
rung zu geben.

(4) Das unrichtige Prufungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu
erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die entsprechende Urkunde einzu-
ziehen, wenn die Prifung aufgrund einer Tauschung fur ,nicht bestanden® erklart
wurde.

(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften.

§ 31 Einsicht in die Priifungsakten

(1) Innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Zeugnisses wird Studierenden auf schrift-
lichen Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre schriftliche Abschlussarbeit,
die darauf bezogenen Gutachten der Pruferinnen und Prufer und die Prafungspro-
tokolle gewahrt.

(2) In studienbegleitende Prufungs- und Studienleistungen und deren Bewertungen
sowie in Prifungsprotokolle zu studienbegleitenden mindlichen Prafungen kann
zu den vom Fachbereich angebotenen Einsichtsterminen sowie nach Absprache
mit der Prifungsperson innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Ablauf des
Semesters, in dem die Leistung erbracht wurde, Einsicht genommen werden.

§ 32 Rechtsmittel

Studierende konnen gegen die Entscheidungen im Prufungsverfahren, die einen Ver-
waltungsakt darstellen, Widerspruch erheben (§§ 68 ff. VwGO). Den Widerspruchsbe-
scheid erlasst die Prorektorin oder der Prorektor fur Lehre auf Vorschlag des Zentralen
Prifungsausschusses, der hierzu den Standigen Prufungsausschuss zu héren hat.
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§ 33 In-Kraft-Treten und Ubergangsbestimmungen

Diese Priufungsordnung tritt zum1. April 2024 in Kraft. Sie gilt fir alle Studierenden,
die zu diesem Zeitpunkt im Masterstudiengang Economics immatrikuliert sind oder
ihr Studium ab diesem Zeitpunkt oder spater aufnehmen. Studierende, die das
Studium vor In-Kraft-Treten dieser Prufungsordnung aufgenommen haben, und
die Erfordernisse der in § 4 Abs. 2 genannten Frist nicht erflllen, erhalten eine
automatische Prufungsfristverlangerung um zwei Semester, um eine Benachteili-
gung durch den Wechsel in die neue Priufungsordnung auszuschlieen. Gleichzei-
tig tritt die bislang geltende Priifungsordnung in der Fassung vom 14. September
2011 (Amtl. Bekm. 75/2011), zuletzt geandert am 21. Juli 2022 (Amtl. Bekm.
45/2022), vorbehaltlich Abs. 2 aul3er Kraft.

Studierende, die das Studium vor In-Kraft-Treten dieser Prufungsordnung aufge-
nommen haben kdénnen bis zum 15.12.2023 beantragen, ihr Studium nach der
bislang geltenden Prifungsordnung fortzusetzen. Das Studium nach der bislang
geltenden Prifungsordnung ist spatestens bis zum Ende des Wintersemesters
2026/27 abzuschlielen; nach diesem Zeitpunkt kann es nur noch nach dieser
neuen Prufungsordnung fortgesetzt werden. In begriindeten Ausnahmefallen kann
diese Frist auf Antrag vom StPA verlangert werden.

Die Anderung vom 29. Juli 2025 (Amtl. Bekm. 53/2025) tritt riickwirkend zum
1. April 2025 in Kraft.

Anhang

Anmerkung:

Diese Studien- und Prifungsordnung wurde in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universitat
Konstanz Nr. 54/2023 vom 7. Juli 2023 veréffentlicht.

Die erste Anderung dieser Studien- und Priifungsordnung wurde in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Universitat Konstanz Nr. 49/2024 vom 8. August 2024 verdffentlicht.

Die zweite Anderung dieser Studien- und Priifungsordnung wurde in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Universitat Konstanz Nr. 53/2025 vom 29. Juli 2025 veréffentlicht.
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Anhang 1: Studienplan: Studienrichtung 1 (Spezialisierungsrichtung)
ECTS-
Credits

1. Semester 3 Module des Pflichtgebietes

1. Quantitative Economics
QE 1 Advanced econometrics 10
QE 2 Advanced macroeconomics | 10
QE 3 Advanced microeconomics | 10

30

2. und 3. Pro Semester i.d.R. frei wahlbare Module bestehend
Semester aus Lehrveranstaltungen von insgesamt 24 ECTS-

Credits und 1 Seminar a 6 ECTS-Credits aus den

Wahlgebieten 2 bis 6.

Fir die Spezialisierung in einem der Wahlgebiete

mussen die 2 Pflichtmodule, 2 Wahlpflichtmodule und

ein Seminar des Wahlgebietes absolviert werden.
EAE 2. Econometrics and Applied Economics
IFE 3. International Financial Economics
MIE 4. Macroeconomics and International Economics
MDM 5. Microeconomics and Decision Making
PE 6. Public Economics

60

4. Semester Masterarbeit (Master’s thesis)

Bearbeitungszeit: 4 Monate 30
Gesamtsumme 120
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Anhang 2: Studienplan: Studienrichtung 2 (Allgemeine Richtung)
ECTS-
Credits
1. Semester 3 Module des Pflichtgebietes
1. Quantitative Economics
QE 1 Advanced econometrics 10
QE 2 Advanced macroeconomics | 10
QE 3 Advanced microeconomics | 10
30
2. und 3. Pro Semester i.d.R. frei wahlbare Module bestehend
Semester aus Lehrveranstaltungen von insgesamt 24 ECTS-
Credits und 1 Seminar a 6 ECTS-Credits aus den
Wahlgebieten 2 bis 6.
EAE 2. Econometrics and Applied Economics
IFE 3. International Financial Economics
MIE 4. Macroeconomics and International Economics
MDM 5. Microeconomics and Decision Making
PE 6. Public Economics
60
4. Semester Masterarbeit (Master’s thesis)
Bearbeitungszeit: 4 Monate 30
Gesamtsumme 120
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Anhang 3: Studienplane fur die Double-Degree Optionen mit der Univer-
sitat Essex, der Universitat Nottingham, der Universitat Rom
»1or Vergata“, der Universitat Aix-Marseille, der Universitat
Florenz

Grundsatzlich durfen im zweiten Studienjahr keine Module ahnlichen oder glei-
chen Inhaltes zu Modulen aus dem ersten Jahr belegt werden.

Wahlpflichtmodule und Seminare sind aus dem Modulkatalog des jeweiligen
Studienganges zu entnehmen und werden in geeigneter Form veroffentlicht.

Double-Degree-Option mit der Universitat Essex

JAHR 1: ESSEX

MSc Economics ECTS
EC903-7-AU: Microeconomics (COMPULSORY) 10
EC904-7-AU: Macroeconomics (COMPULSORY) 10
EC501-7-AU: Econometric Methods (COMPULSORY) | 10
Wahlpflichtmodul (not Mathematical Methods) 10
Wabhlpflichtmodul (not Mathematical Methods) 10
Wabhlpflichtmodul (not Mathematical Methods) 10
Total: 60
MSc Economics and Econometrics ECTS
EC903-7-AU: Microeconomics (COMPULSORY) 10
EC904-7-AU: Macroeconomics (COMPULSORY) 10
EC966-7-AU: Estimation and Inference in Econometrics 10
(COMPULSORY)

Wahlpflichtmodul 10
Wabhlpflichtmodul 10
Wahlpflichtmodul 10
Total 60
MRes* Economics ECTS
EC403-7-AU: MRes Microeconomics (COMPULSORY) 10
EC404-7-AU: MRes Macroeconomics (COMPULSORY) 10
EC466-7AU: MRes Econometrics (COMPULSORY) 10
EC992-7-SP Advanced Microeconomics (COMPULSORY) 10
EC994-7-SP Advanced Macroeconomics (COMPULSORY) 10
EC964-7-SP Microeconometrics oder EC965-7-SP Time Series | 10
Econometrics

Total: 60

* MRes Master of Research
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JAHR 2: KONSTANZ

MSc Economics ECTS
Module und 1 Seminarim Wert von mind. 30 ECTS (unter 30
Ausschluss von Advanced macroeconomics |, Advanced micro-
economics |, Advanced econometrics); PhD Module stehen
Studierenden nach Absprache offen.
Master Thesis 30
Total: 60
Alle Module: Thesis Total
30 ECTS (+60 ECTS aus Essex) 30 ECTS 120 ECTS
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Double-Degree-Option mit der Universitat Nottingham
JAHR 1: NOTTINGHAM

MODULE Winter-Trimester (September- Nottingham | ECTS | Total
Januar) Credits
Microeconomic Theory 15 7,5 30
Macroeconomic Theory 15 7,5 ECTS
Econometric Theory 15 7,5
Economic Data Analysis 15 7,5
Frihjahrs-Trimester (Januar — Juni)
3 Module und ein Seminar 60 30 30
Economic Research Methodology ** 15 7,5 ECTS
Sommer-Trimester (Juni-September)
Keine Module - Méglichkeit fur ein Praktikum

** Das Modul ,Economic Research Methodology ‘ muss in Nottingham be-
legt werden, transferiert jedoch nicht nach Konstanz, da dies die vorgese-

hene ECTS-Anzahl von insgesamt 120 ECTS Ubersteigen wirde.

JAHR 2: KONSTANZ

MODULE Nottingham | ECTS | Total
Credits

Wintersemester

Module und 1 Seminar im Wert von mind.30 60 30 30 ECTS

ECTS aus dem MSc Economics (unter

Ausschluss von Advanced macroeconomics |,

Advanced microeconomics |, Advanced econo-

metrics); PhD Module stehen Studierenden

nach Absprache offen.

Sommersemester

Master Thesis 60 30 30 ECTS

Total Jahr 1 und 2 120 ECTS
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Double-Degree-Option mit der Universitat Rom ,,Tor Vergata*“
Option A
JAHR 1: TOR VERGATA:
Module Total ECTS

Studierende belegen Pflicht-
und Wahlpflichtmodule.
Pflicht:

Mathematics

Statistics

Econometrics
Microeconomics |

Coding for Economic Applica-
tions

Time Series

Microeconomics I
Macroeconomics |

Macroeconomics Il
Wahl:

1 Wabhlpflichtmodul aus vorgegebener Liste***

66 ECTS (60 ECTS
werden nach Konstanz
transferiert)

***Das zusatzliche Wahlfach muss an der Tor Vergata belegt werden, transferiert jedoch nicht nach
Konstanz, da dies die vorgesehene ECTS-Anzahl von insgesamt 120 ECTS Ubersteigen wirde.
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JAHR 2: KONSTANZ*:

Module Total

Drittes und Viertes Semester in Konstanz: In beiden Se-

Module und 1 Seminarim Wert von mind. 30 mestern zusammen 64 ECTS
ECTS (unter Ausschluss von Advanced macro- (fir Konstanz nur mind. 60
economics |, Advanced microeconomics |, ECTS notwendig)

Advanced econometrics); PhD Module stehen
Studierenden nach Absprache offen)****
Master Thesis (30 ECTS)

Total Jahr 1 & 2 130 ECTS (nur 120 ECTS
notwendig fur Konstanz)

***Fir den Abschluss der Tor Vergata sollten die folgenden Module belegt werden: Behavioral econo-
mics, Labor markets and inequality, International macroeconomics und Public economics.
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Option B

JAHR 1: KONSTANZ:

Module ECTS | Total
Erstes Semester in Konstanz: 30 60 ECTS
Advanced econometrics
Advanced macroeconomics |
Advanced microeconomics |
Zweites Semester in Konstanz: 30
Module und 1 Seminar

im Wert von mind. 30 ECTS

JAHR 2: TOR VERGATA*:

Module ECTS Total
Drittes Semester: 30 30 ECTS
Pflicht:

Law and Economics

Public Sector Economics and Management
Labour and Personnel Economics

Wahil:

Wahlpflichtmodule im Wert von insgesamt 12
ECTS aus einer vorgegebenen Liste

Viertes Semester: 18+12 | 30 ECTS
Master Thesis im Wert von 18 ECTS (beinhaltet
eine mundliche Verteidigung der Thesis)

Wabhlpflichtmodule im Wert von insgesamt 12 ECTS

Total: 120 ECTS
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Double-Degree-Option mit der Universitat Aix-Marseille

JAHR 1: KONSTANZ:

Module ECTS | Total

Erstes Semester in Konstanz: 30 60 ECTS
Advanced econometrics

Advanced macroeconomics |
Advanced microeconomics |
Zweites Semester in Konstanz: 30
Module und 1 Seminar

im Wert von mind. 30 ECTS

JAHR 2: AIX-MARSEILLE

Module ECTS Total

Drittes Semester: 30 30 ECTS
Studierende wahlen Kurse im Wert von 30 ECTS
aus einem der folgenden Tracks:

Track 1: Empirical and Theoretical Economics
Track 2: Economic Policy Analysis

Track 3: Econometrics, Big Data, Statistics
Track 4: Quantitative Finance and Insurance

Viertes Semester: 24+6 30 ECTS
Studierende belegen Kurse im Wert von (21+9)
insgesamt 6 ECTS (bzw. 9 ECTS in Track 3).

Sie schreiben eine wissenschaftliche Abschluss-
arbeit (24 bzw. 21 ECTS in Track 3).

Total: 120 ECTS
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B 26.1

Double-Degree-Option mit der Universitat Florenz

Option A

JAHR 1: KONSTANZ:

Module ECTS | Total
Erstes Semester in Konstanz: 30 Min. 60
Advanced econometrics ECTS

Advanced macroeconomics |
Advanced microeconomics |
Zweites Semester in Konstanz: 30-34
Risk Management
1 Seminar
Module im Wert von 16 — 20 ECTS* aus den Wahl-
gebieten International Financial Economics and
Econometrics and Applied Economics

*Nur 16 ECTS werden in den Master an der Universitat Florenz Gibertragen.

JAHR 2: FLORENZ

MSc Finance and Risk Management |

Module ECTS | Total
33 33 ECTS

Drittes Semester:

Corporate Finance

Portfolio Choice and Bond Markets
Quantitative Finance & Derivatives
Computational Finance

Viertes Semester: 9+18 |27 ECTS
Choose one of the two:
- Private Equity Risk Management & Due
Diligence Lab
- Banking Management & Sustainable Fi-
nance
Master Thesis

Total: 120 ECTS
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Option B

JAHR 1: FLORENZ

MSc Finance and Risk Management |

Module ECTS | Total

Erstes Semester: 27 27 ECTS
Corporate Finance

Portfolio Choice and Bond Markets
Computational Finance

European Market Law

Zweites Semester: 33 33 ECTS
Corporate Governance and Financial Institutions
Choose one of the two:
- Private Equity Risk Management & Due
Diligence Lab
- Banking Management & Sustainable Fi-
nance
Financial Statement Analysis
Quantitative Risk Management

JAHR 2: KONSTANZ

Module ECTS | Total
Drittes Semester in Konstanz: 30 60 ECTS
Advanced econometrics
Advanced macroeconomics |
Advanced microeconomics |
Viertes Semester in Konstanz: 30
Master thesis

Total: 120 ECTS

Herausgeber: Universitat Konstanz, Universitatsstralie 10, 78464 Konstanz
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	(1) Der Ständige Prüfungsausschuss ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungsverfahren verantwortlich. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er entscheidet in Prüfungsverfahren über Anträge und behan...
	(2) Der Ständige Prüfungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: mit Stimmrecht: vier Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer, ein akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter; beratend: zwei Studierende, die Sekretärin oder der Sekretär des Ständ...
	(3) Die für den jeweiligen Studiengang zuständige Studienkommission bestellt für die Dauer von zwei Jahren die Mitglieder des Ständigen Prüfungsausschusses. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder dauert ein Jahr.
	§ 7  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer


	(1) Außerhalb des Hochschulsystems erbrachte Leistungen werden als Studien- und Prüfungsleistungen gewertet, wenn
	(2) Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit ist eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht. Kein wesentlicher Untersc...
	(3) Ist die Gleichwertigkeit der außerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistungen nicht feststellbar, kann eine Einstufungsprüfung angesetzt werden.
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	(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
	– 1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;
	– 2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt;
	– 3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
	– 4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt;
	– 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.
	Zur differenzierten Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen durch die Prüferin oder den Prüfer sind Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffern um 0,3 zulässig. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.
	(2) Bei Prüfungsleistungen, die von mehr als einer Prüferin oder einen Prüfer bewertet werden, ergibt sich die Prüfungsnote aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüferinnen oder Prüfern nach Abs. 1 erteilten Noten. Bei der Bildung der Noten für e...
	(3) Die jeweilige Prüfungsnote lautet:
	– bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut
	– bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut
	– bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend
	– bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend
	– bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend.
	(4) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die Prüfungsnote mindestens ein „ausreichend“ (4,0) ist.
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	(6) Die an einer ausländischen Partnerhochschule erzielten Noten von einzelnen Prüfungsleistungen werden anhand einer Notenumrechnungstabelle umgerechnet, die bekanntgegeben wird.
	Anmeldung, Zulassung, Durchführung, Form, Umfang und Bewertung von Prüfungen zu fachfremden Lehrveranstaltungen außerhalb des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften richten sich nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung des betreffenden anderen Bachel...
	(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle nach der Anlage erforderlichen Module absolviert und als „bestanden“ bewertet wurden.
	(2) Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: (i) Durchschnittsnote der Prüfungsleistungen des Pflichtgebietes Quantitative Economics (25%), (ii) den nach den ECTS-Credits gewichteten Prüfungsleistungen aus den Wahlgebieten (50%) (Prüfungsleistung...
	(3) In den Double Degree Optionen wird die Gesamtnote an der Universität Konstanz auf der Basis der Anrechnung der Module der Partneruniversität entweder als Substitute für die Konstanzer Pflichtmodule oder als Wahlpflichtmodule in Konstanz ebenfalls ...
	(4) Wenn gemäß Abs. 1 alle erforderlichen Leistungen erbracht sind, wird die Gesamtnote auf Basis der Leistungen berechnet, die im Zeitpunkt des Antrags auf Zeugnisausstellung vorliegen und wie sie zu diesem Zeitpunkt den jeweiligen Modulen/Bereichen ...
	(1) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung und nach Verbuchung aller für ihr Bestehen relevanten Leistungen erhalten die Studierenden über die Gesamtnote in ihrem Studiengang ein Zeugnis. Es enthält zudem die Note und das Thema der Masterarbeit. Im Fa...
	– Major in Econometrics and Applied Economics
	– Major in International Financial Economics,
	– Major in Macroeconomics and International Economics
	– Major in Microeconomics and Decision Making, oder
	– Major in Public Economics
	ergänzt. Für den Erwerb dieses Zusatzes gelten die Anforderungen aus § 3 Abs.
	6 sowie Anhang 1. Zudem wird im Falle des erfolgreichen Abschlusses einer Double-Degree Option nach § 23 und Anhang 3 auch dies auf dem Zeugnis vermerkt.
	(2) Haben Studierende eine Gesamtnote bis 1,2 erreicht, so wird im Zeugnis zusätzlich das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen.
	(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Urkunde ausgehändigt, in der die Verleihung des akademischen Mastergrades beurkundet und das studierte Fach angegeben wird. Im Falle einer gewählten Spezialisierung wird das Studienfach „Econ...
	– Major in Econometrics and Applied Economics
	– Major in International Financial Economics,
	– Major in Macroeconomics and International Economics
	– Major in Microeconomics and Decision Making, oder
	– Major in Public Economics
	ergänzt. Für den Erwerb dieses Zusatzes gelten die Anforderungen aus § 3 Abs.
	6 sowie Anhang 1. Zudem wird im Falle des erfolgreichen Abschlusses einer Double-Degree Option nach §§ 23 und Anhang 3 auch dies auf der Urkunde vermerkt.
	(4) Zeugnis und Urkunde werden von der oder dem Vorsitzenden des Ständigen Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität Konstanz versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem laut dem Antrag auf Zeugnisausstellung die letzt...
	(5) Als weitere Bestandteile des Zeugnisses werden ein Diploma Supplement nach dem European Diploma Supplement Model und ein Transcript of Records ausgestellt. Das Transcript of Records enthält die absolvierten Module und ihre Komponenten, die Modulno...
	(6) Zusätzlich wird ein Transcript of Records nach Abs. 5 ohne Nennung der Noten der einzelnen Prüfungs- und Studienleistungen ausgestellt.
	(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die bis zum Abschluss des Studiengangs benötigte Fachstudiendauer in das Transcript of Records aufgenommen werden.
	(8) Alle in den Absätzen 1, 3, 5 und 6 genannten Unterlagen werden in deutscher und – soweit möglich – in englischer Sprache ausgestellt.

	(1) Die gesamte Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden und der Prüfungsanspruch im Studiengang erlischt, wenn eine der nach den Prüfungsbestimmungen erforderliche Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ bewertet und nicht fristgemäß wiederholt o...
	(2) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber einen schriftlichen Bescheid des Zentralen Prüfungsamtes, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.
	(3) Haben Studierende die gesamte Masterprüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihnen auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bestandenen Prüfungsleistungen und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Mas...
	Studierende können gegen die Entscheidungen im Prüfungsverfahren, die einen Verwaltungsakt darstellen, Widerspruch erheben (§§ 68 ff. VwGO). Den Widerspruchsbescheid erlässt die Prorektorin oder der Prorektor für Lehre auf Vorschlag des Zentralen Prüf...
	(1) Diese Prüfungsordnung tritt zum1. April 2024 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die zu diesem Zeitpunkt im Masterstudiengang Economics immatrikuliert sind oder ihr Studium ab diesem Zeitpunkt oder später aufnehmen. Studierende, die das Stud...
	(2) Studierende, die das Studium vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung aufgenommen haben können bis zum 15.12.2023 beantragen, ihr Studium nach der bislang geltenden Prüfungsordnung fortzusetzen. Das Studium nach der bislang geltenden Prüfungsord...
	(3) Die Änderung vom 29. Juli 2025 (Amtl. Bekm. 53/2025) tritt rückwirkend zum  1. April 2025 in Kraft.
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	Anmerkung:
	Diese Studien- und Prüfungsordnung wurde in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität  Konstanz Nr. 54/2023 vom 7. Juli 2023 veröffentlicht.
	Die erste Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 49/2024 vom 8. August 2024 veröffentlicht.
	Die zweite Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 53/2025 vom 29. Juli 2025 veröffentlicht.


